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Dreiundvierzigste

ordentliche Versammlung der Schulsynode.

I. Protokoll der Prosynode.
(Aktum Zürich, den 28. August 1876.)

Mitglieder der Prosynode.

u. V o r st e h e r s ch a f t.

1) Präsident: Herr Lehrer I. C. Frey in Uster.

2) Vizepräsident: Herr Or. Weitste in in Küßnacht.

3) Aktuar: Herr Prsfcssor S. V ö g e l i n gnu. in Zürich.

d. Abgeordnete deö h. E r z i e h u n g s r a t h c s.

4) Herr ErzichungSdircktor Zieglcr.
5) Herr Erzichungsrath N ä f.

c. Für die S e m i n a r d i r c k t i o n:
6) Herr Or. Wett sie in in Kllßnacht.

ei. Abgeordnete der höheren Lehranstalten
und der S ch ulk a p itel.

7) Von der Hochschule: Herr Professor Or. I. Müller (wegen

Krankheit abwesend).

8) Vom Gynwasium: Herr Professor Or. Wcilcninann.
g) Von der Industrieschule: Herr Oberlehrer Or. E g l i.

10) Von den höheren Schulen der Stadt Wintcrthur: Herr Prorektor
G a m P c r.
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11) Vom Schulkapitcl Zürich: Herr Eckundarlchrcr Utzingcr in Ncu-

münstcr.

12) Vom Schulkapitcl Affoltcrn: Herr Lchrcr Berchtold in Knonau.

13) „ „ Horgcn: Hcrr Lchrcr Brünggcr in Thalwcil.

14) „ „ Meilen: Hcrr Lehrer B ü e l c r in Ucrikon.

15) „ „ Hinmeil: Hcrr Lchrcr E schm a n n in Wald.

16) „ „ Ustcr: Hcrr Scknndarlchrcr S t ü si i in Uster.

17) „ „ Pfäffikon: Herr Lehrer H über in Pfäffikon.

18) „ „ Wintcrthnr: Herr Lehrer Hubcr in Winterthnr.

19),, „ Andclfingcn : Hcrr Lehrer eim a n n in Feucrthalc».

20) „ „ Bülach: Hcrr Lchrcr Gut in Einbrach.

21) „ „ Diclsdorf: Herr Lchrcr Gasimann in Stcin-

maur-Riedt.

L. Verhandlunge»».

1) DaS Präsidium theilt daS Zirkular des h. Erziehnngsrathcs mit,

datirt 19. Februar 1876 welches auf die in der vorjährigen Prosynodc

gestellten Dcsidericn antwortet. Im Anschlug an dasselbe bemerkt Hcrr
Erziehnngsdircktor, dem aus Verschen noch nicht ausgeführten Wunsch, die

Erziehnngskanzlei möchte den Kapitclspräsidcntcn zu Handen der Kapitn-
laren Legitimationskartcn für die Benutzung der Kantonalbank zustellen —
solle sofort entsprochen werden.

2) DaS Präsidium legt die Antwort der Liedcrbuchkommission auf
die von der vorjährigen Prosynode gestellte Aufrage vor, betreffend Erstellung

von Singhcftcn für Männer- und Fraucnchvre als einheitliche Grundlage

gemeinsamer gesanglicher Uebungen und Leistungen durch den Kauton

hin. Die Kommission hegt eine Reihe von Bedenken gegen die Ausführbarkeit

dieses Gedankens, wenigstens für den gegenwärtigen Moment, wo

das Männcrchorbuch rcvidirt und mit über 40 neuen Kompositionen

bereichert wurde. Später könne die Idee vielleicht berücksichtigt werden.

3) Von den eingegangenen Gutachten der Kapitel Affoltcrn, Wintcrthnr

und Andclfingcn über die an der vorjährigen Synode an die Kapitel
überwiesen«: Frage der Bildung der Mädchen (Synodalproposition) wird am

Protokoll Vormcrk genommen.

4) DaS Präsidium legt eine Zuschrift der Stadtschnlpflcge Zürich

vor, welche mittheilt, mit Rücksicht auf die Versammlung der Prosynode
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sci die Schweizerische ZeichnungSausstclluug im Polytechnikum noch bis

zum heutigen Tag verlängert worden, und die Abgeordneten zum Besuch

derselben einladet.

5) Wünsche und Anträge der Schulkapitcl u ud
der höheren L c h r a n st a l t e n.

I. Vom Schulkapitcl Zürich:
1) Der h. ErzichnngSrath wird ersucht:

n. Fortbildungskurse im Freihandzeichnen und in der cxpcrinren-

tellcn Physik und Chemie anzuordnen.

I>. Auf eine Revision des geometrischen Lehrmittels für die

Sekundärschule Bedacht zu nehmen,

e. Es möchten bei der Neuauflage des NcchmnrgSlehlmittels für
die Alltagsschnle die mit nächstem Neujahr außer Kurs kom-

mcncndcu Benennungen der Maße und Gewichte wegfallen und

durch die neue n ersetzt werden,

cl. Eine neue Verordnung betreffend das Abscnzcuwcsen der

Volksschule zu erlassen, da die gegenwärtige nicht mehr im

Einklänge mit dem neuen Straf- und Gcmeindcgcsetz steht,

wodurch eine prompte Erledigung von Straffällcn sehr

erschwert wird.

2) Die Synode wird ersucht, zur Gründung einer Sammlung von

Schnlschrifteu (Syuodalbcrichtcn, Rechenschaftsberichten, Lehr- und

Lcrnbüchern) zu Handen der schweizerischen Schnlansstellung in

Zürich ihre Unterstützung und Mitwirkung zu leihen.

II. Vom Schulkapitel H o r gcn:
1) Es möchten im Gegensatz zu § 297 des Unterrichtsgcsetzes und

zu dem Entscheid des h. RcgierungsratheS betreffend die Wahl
der ZivilstaudSbeamtcn bei Erlaß eines neuen Schulgesetzes die

bürgerlichen Rechte der Lehrer nicht verkürzt werden.

2) ES möchte dem Synodalbcricht, wie ehedem, der Jahresbericht der

Wittwen- und Waiseustiftung bcigcdruckt werden.

III. Vom Schulkapitel U st c r :

1) Das Schulkapitcl Ustcr frügt den Erziehungsrath an, ob es mit
den bestehenden Schulgesetzen vereinbar wäre, daß, wie die Volks-

schnllchrer, so auch die Fach- resp. Rcligionslchrer in den untern

Schulbehördcu mir berathende Stimme hätten.
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2) DaS Kapitel Uster wünscht, es möchte in den neu aufzulegenden

Lehrmitteln für Ncchncn mid Geometric Rücksicht genommen

werden ans die mit Neujahr 1877 cintrct.ndc gesetzliche Anwendung

deS metrischen Maß- und GewichtSsystcms in dem Sinne,

daß die alten Benennungen durch die neuen ersetzt würden.

3) ES wünscht, cS möchte die h. ErzichnngSbchördc zu Handen der

VolkSschullchrcrschaft deS KantonS einen schriftlichen Bericht
ausarbeiten lassen über die Verhältnisse der Lehrerwittwen- und

-waiscnstiftnng und über die Tragweite der letzthin stattgefunden«:!!

Statuten! cvisi on der Rentenanstalt.

4) DaS Kapitel Ustcr wünscht, der h. Erzichnngsrath möchte dahin

wirken, daß mit Beförderung folgende Gesetze erlassen werden:

n. Ein Gesetz betreffend Uncntgcltlichkcit der obligatorischen Schulbücher

in den Primärschulen, wo möglich schon ans Mai 1877.
Ii. Ein Gesetz betreffend Errichtung von Realgymnasien,

e. Ein Gesetz betreffend Schaffung der obligatorischen Zivilschulc.
cs. Ein Gesetz betreffend Organisation der Seknndarschnlkrcise.

IV. Voin Schnlkapitcl Pfüf fik on:
1) ES möchte endlich einmal der Lehrerschaft genauere Auskunft ge¬

geben werden betreffend Statuten und Verwaltung der Wittwcn-
nnd Waiscnkasse bei der Ncntcnanstalt.

2) ES möchte von der Vorstehcrschaft der Prosynodc ein kurzer

summarischer Bericht über die Berathung der W e t t st c i n'schcn

Thesen in den Kapiteln der Synode vorgelegt werden.

V. Vom Schnlkapitcl Bülach:
1) Das Obligatorimn von vier KapitclSvcrsaininlnngen sollte ans

zwei rcduzirt werden; die beiden anderen Versammlungen sollten

entweder wegfallen oder deren Besuch fakultativ erklärt werden.

2) Sind die Lehrer verpflichtet, trotz Bundesverfassung das bisherige

religiöse Lehrmittel für die Realschule vollständig durchzuarbeiten?

VI. Vom Schulkapitel A n d clf i n gcn:
1) Mit Rücksicht ans den Umstand, daß daS NechmmgSlchrniittcl

für die Sekundärschule schon längere Zeit vergriffen, ist die

beförderlichste Erstellung eines solchen dringend geboten; dabei soll auf

die nächstkünftige Einführung deS Mctcrsystcmö Bedacht genommen

werden.
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2) Ebenfalls in Hinsicht ans das künftig geltende Metcrsystem sind

daS Rcchnungslehrmittcl der Alltag- nnd der ErgänznngSschule,

resp, die zugehörigen Schlüssel, sowie daS geometrische Lehrmittel

der AlltagSschnlc einer Revision zn unterziehen; ferner wird baldigste

Erstellung cincS geometrischen Lehrmittels für die ErgänznngSschule

gewünscht.

3) DaS bisherige, nunmehr vergriffene religiöse Lehrmittel für die

Alltagschnle soll revidirt werden.

4) Sämmtliche Lehrmittel der Primär- nnd Sekundärschule sollen

im Staatsvcrlag erscheinen.

5) Durch Beschluß vom 29. Dezember 1875 hat der h. Erzichungs-

rath der Lehrerschaft die Führung der Zivilstandsrcgistcr untersagt.

Es wird Revision dieses Beschlusses im Sinne von H 297
des UuterrichlSgesctzes gewünscht.

6) ES wird der Wunsch ausgesprochen, die durch die neue Militär¬
organisation dem Lehrer zugesicherte Gleichstellung mit den übrigen

Schweizerbttrgcrn möchte hinsichtlich der militärischen Rechte und

Pflichten voll und ganz durchgeführt werden. >

Das Präsidium legt nachfolgendes Schema zur Behandlung dieser

Eingaben vor:

rlr. Revision bestehender, resp. Herstellung neuer
Lehrmittel.

Ik. Rcvisio n von Bcr o r d n n n gc n.

E. Nebe r n a h me sä m m t l i ch c r obligatorischer
Lehrmittel der Primär- nnd Sekundärschule du r ch

die Staatsverwaltung.
O. Errichtung von Fortbildungskurse n.

I?. Revision d c S Beschlusses des E r z i e h u n g s r a t h c s

betreffend die Führung d c r Z i v i l st a n d s r e g i st e r
durch Lehre r.

^.Gleichstellung der Lehrer mit allen übrigen
S ch w c i z e r b ü r g c r n im M ilitär d i en st.

(4. Verhältniß der Schul synode zur Wittwen- nnd
W a i s c n st i f t n n g und Mitwirkung der Synode
bei hierauf bezüglichen Beschlüssen.
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II. Revision des U n t c r r i ch t S g e s c tz c s initBcz u g auf
».die U n c n t g c l t l i ch k c i t der obligatorischen

Lehrmittel,
I». die R c a l g y in n a s i c n,
e. die obligatorische Z ivils ch nlc,
ei. die Organisation der S c k u n d a r s ch u l k r c i s c.

I. M i t w i r k n n g der Synode bei Sammlung der
S ch uls ch r i f ten für die permanente schweizerische

S ch u l a u S st c l l u n g im G e w e r b e m u s c u in

Züri ch.

X. Interpellationen
». betreffend d i c S t clln n g der Fachlehrer, resp.

R c l i g i o n S l c h r c r in den S ch ulp fle g cn,
st. betreffend weitere Benützung dcS religiösen

Lehrmittels in der Primärschule.
Die Versammlung acceptirt die propouirtc Tagesordnung und die

Gegenstände werden folgendermaßen erledigt:

n. Andclfingcn: Mit Rücksicht ans den Umstand, daß da S

R c ch n n n g s l c h r m i t t e l für die Sekundärschule
schon längere Zeit vergriffen, ist die beförderlichste
Erstellung eines solchen dringend geboten; dabei

soll auf die nüchftkünftigc Einführung des M c t c r s y st c m s

Bedacht genommen werden.

Herr Erzichnngödirektor bemerkt hierauf, cö seien schon seit langer

Zeit Verhandlungen mit Herrn Professor Hng gepflogen worden

wegen Herstellung einer neuen umgearbeiteten Auflage dieses

Lehrmittels. Schließlich habe Herr Hug erklärt, er köuue diese Aufgabe

nicht übernehmen, sei aber bereit, einem andern Bearbeiter mit Rath

zur Seite zu stehen. Hierauf habe der Erzichungsrath Herrn Sc-

kundarlchrcr Bodmcr in Thalweil mit dieser Umarbeitung betraut,

der dieselbe übernommen und nun wohl nächstens vollendet habe.

Desgleichen habe man für Neudruck des arithmetischen LchrmitttclS

für die Primärschule mit Ucbersetzung der Aufgaben in's Metcrsystcm

Bedacht genommen. — Hicdurch ist auch erledigt der Wunsch
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li der Kapitel Zürich, U st c r, A n dclfin gcn betreffend Ne-
vision der arithmetischen Lehrmittel der P ri -

m a r s ch ulc nach dem Metc r s y ste m.

e. And cl fingen: Baldigste Erstellung eines
geometrischen Lehrmittels für die E r gän z u n g s -
s ch nl c.

Herr ErzichnngSdircktor antwortet: Auch hierüber habe man nüt

Herrn Professor Hug verhandelt, aber abschlägige Antwort erhalten.

Ucbrigcns seien die Ansichten noch keineswegs einig, ob ein eigenes

geometrisches oder ein arithmetisch-geometrisches Lehrmittel, wie es

bisher bestanden, vortheilhaftcr für die Ergänznngsschulc sei. Man

möge die Sache dem Erzichungsrathe zur Berathung und Beschlußfassung

überlassen. Hierauf zieht Andclfingcn seinen Antrag zurück.

U. Zürich: Der Erzichungsrath möge, da der betreffende Vertrag
mit der Buchhandlung Meyer öl Zellcr abgelaufen sei, ans Revision

des geometrischen Lehrmittels für die
Sekundär s ch nlc Bedacht nehmen. Die Prosynode schließt sich

diesem Wunsch in dem Sinne an, daß die Frage den Kapiteln zu

beförderlicher Begutachtung möge vorgelegt werden

<z. Andclfingcn: Daö bisherige nunmehr
vergriffene religiöse Lehrmittel für d i e Allt a g S -

schule soll r cvi d i rt werde n. Der Abgeordnete von

Andclfingcn berichtet, das Lehrmittel sei, weil im Staatsverlag

vergriffen, privatim ncn gedruckt worden und werde nunmehr den

Schülern von den Unternehmern und deren Agenten viel theurer (zu

70 statt zu 30 Cts.) verkauft. Da cS als noch obligatorisch von

manchen Schulpflegen in der Schule gefordert werde, so haben die

Schüler kein Mittel, dieser Ueberfordcrung sich zu entziehen. Der

Staat solle also, um diesem Privatgeschäft ein Ende zu machen,

einen Neudruck veranstalten. Freilich sollte ein solcher zugleich eine

Revision des Lehrmittels in sich schließen. Da aber allseitige

Verständigung über eine solche in gegenwärtigem Moment wohl unmöglich

fallen dürfte, so beschränkt sich der Berichterstatter ans den Wunsch

eines Wiederabdruckes dcS Lehrmittels.

Herr Erziehnngsdircktor: Der ErzichungSrath hat den Wiederabdruck

dieses Lehrmittels schon früher abgelehnt, weil die Frage des



Religionsunterrichtes in dcr Alltagschule pendent ist. Die Proshnode

wird nicht in dieser Frage ein Präjudiz geben wollen. Will die

Schulshnodc hierüber eine prinzipielle Diskussion zur allseitigen

Oricntirung walten lassen, so steht Nichts entgegen.

Nachdem Herr Erzichungsiath Näf noch darauf hingewiesen, daß

dcr Erzichungsrath durch seine Position, die er hier eingenommen,

auch für die unteren Schnlbehördcn den Boden dcr Freiheit und dcr

Freiwilligkeit angedeutet, und daß für den Lehrer im Religionsunterricht

mehr als Eine Praxis möglich, er also keineswegs an

das Lehrmittel gebunden sei, wird der Antrag von dcr Prosyuode

abgelehnt.

u.

Zürich: Dcr Erzichungsrath in ö g c, da die
gegenwärtige A b s c u z c n o r d n u n g nicht mehr i m

Einklang mit dem n c n c n Str af - n n d G e m c i u d c -

g e sctz st c h t, wodurch eine prompte Erledigung
von S t r a ffällcn sehr erschwert wird —
eine n e u c B c r o r d n u n g betreffend d a s Ab -

s e n z e n w e s cn der Volksschule erlassen.
Ter Abgeordnete fügt bei: Taö betreffende Reglement sei seit

dcr BerfassungSrevistou wieder abgedruckt worden. Aber nicht nur

um formeller Inkongruenzen willen gegenüber Verfassung und

Gesetzen, auch wegen materieller Unzulänglichkeiten sollte es rcvidirt

werden. Der Strafgang ist zu schleppend. Die Eintreibung einer

Buße setzt, wenn der von der Schulpflege Gebüßte nicht zahlen will,
Bclangung durch den Rechtslriebbcamtcn, in zweiter Linie durch das

Bezirksgericht, Pfändung und einen halbjährigen Prozeßgaug voraus.

Also möge dcr Erzichungsrath Bestimmungen treffen, welche Fälle

bestimmter Renitenz gegen die Schulbchörden in kürzerer Zeit zu

erledigen gestattete.

Herr Erzichungsdircktor behält dem Erziehuugsrath bei Prüfung
dieser Frage volle Freiheit vor. Eine Verschärfung dcr Strafbcstim-

mungeii mag für die großen Gemeinden mit flottautcr Bevölkerung

passen, wenig dagegen für die Landbevölkerungen. Wenn übrigens

das Bezirksgericht Zürich den H 9 Ziffer 4 dcS fraglichen Regle-
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ments so ausgelegt hat, wie der Berichterstatter mittheilt, so dürfte
eS mit seiner Interpretation ziemlich allein stehen. Immerhin macht

die Thatsache einer solchen sinnwidrigen Auffassung dieses Paragraphen
eine deutlichere Fassung desselben nothwendig, und Herr Zieglcr
verspricht die Revision des Reglements.

b. Bülach: Das Obligator in m von vierKa«
p i t e l s v c r s a m in l u n g c n sollte a u f z w e i re -
d n z i r t w c r d e n; die beiden anderen Versammlungen sollten

entweder wegfallen oder deren Besuch fakultativ erklärt werden.

Der Berichterstatter theilt die Gründe mit, welche namentlich die

jüngeren Lehrer des Kapitels zu diesem Wunsche gebracht haben.

Dieselben erledigen sich nach der Hinwcisung des Präsidiums durch

genane Handhabung des Reglements. Die Beibehaltung von vier

obligatorischen Versammlungen ist wünschbar und nach dem Beispiel

anderer Kapitel möglich und fruchtbar.

Der Berichterstatter zieht den Antrag, den er nur offiziell, nicht

persönlich, vertreten, zurück.

e.
Andcl fingen: Sämmtliche (obligatorische) Lehr»

ni i t t el der Primär- und Sekundärschule sollen
im S t a a t s v e rla g erscheinen.

Hcrrr ErziehnngSdircktor: Der Wunsch ist berechtigt, aber schwierig

durchzuführen, weil dadurch bestehende Lehrmittel ausgeschlossen würden,

die durch den Staat erworben oder ersetzt werden müßten. Aber

man bemüht sich, den StaatSverlag so viel immer möglich zu

erweitern.

Ans diese Erklärung wird der Antrag zurückgezogen,

v.
Zürich: Der E r z i e h u n g s r a t h m ö g e F o r t b i l d n n g s -

kursc im Freihandzeichnen und in der experiments

len Physik und Chemie anordnen.
Referent: Die bisherrigc Einrichtung der Zcichnnngskursc an dc>

Hochschule ist nur im Sommer für die Lehrer zu bcnützen und dac

Sommerscmcstcr ist zu kurz zu einem genügenden Kurs. Dc>

Wunsch ist schon 1875 gestellt worden.
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Herr Dr. Weitstem: Das ZeichnungSlchrmittcl muß erst erstellt

sei», ehe man Zcichnungskursc halten kann. Für die czpcrimcntellen

Kurse hat die Erziehungsdircklion schau 1875 ihre Zustimmung

ausgesprochen.

Herr Erziehungsdirektor: Auf Anregung des kantonalen Hand-

wcrksvcreins sind in Verbindung mit der Technikumökommissiou schon

zwei solche Kurse in Aussicht genommen, ans Rücksicht ans persönliche

Verhältnisse der betreffenden Lehrer aber verschoben worden.

Diese Kurse sollen min nächsten Herbst in Angriff genommen und

könnten wenigstens ein Surrogat für das von Zürich Gewünschte

werden. Dabei waltet die Meinung, daß der Staat die Thcilnchmcr

entschädigen würde.

Auf diese Erklärung wird der Antrag zurückgezogen.

D.

Andclfingcn: Durch Beschluß vom 29. Dezember
1 8 7 5 hat der E r z i c h n n g S r a t h der Lehrerschaft die

Führung der Z i v il st a n d s r c g i st c r untersagt. Es
wird Revision dieses Beschlusses im Sinne von
Z 297 des II n t c rr i ch t S g c s e tz c s gewünscht.

H o r g e n: E s m ö ch t c n i m G c g c n s a tz zu Z 2 9 7 d c s IIn t cr -

richtsgcsctzes und zu dem Entscheide des h. Negic-
r u n g s r a t h c s betreffend d i c W a hl d c r Z i v i l st a n d s -

b c a m t cn bei Erlaß eines neuen Schulgesetzes
die bezüglichen Rechte der Lehrer nicht verkürzt
werde n.

Der Abgeordnete von Andclfingcn bemerkt: Im Momente als

der betreffende Beschluß vom ErzichungSrathc gefaßt wurde, gebrach

es diesem an Zeit, die einzelnen Fälle, die vorlagen, zu prüfen. Er
suchte sich also durch eine allgemeine Maßregel zu helfen, und insofern

war der Beschluß gerechtfertigt. Jetzt ist er es wohl nicht

mehr. Jetzt möge man die Fälle im Einzelnen behandeln.

Herr Erzichungsdircktor: Der angefochtene H 297 bezicht sich

nicht nur auf die Polksschullchrcr, sondern auf alle Lehrer und

geht allgemein gegen die Aemtcrkumnlation, indem er gewisse Jukom-

patibilitätcn aufstellt. Man wird dahcr diesen und den damit zu-
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sammcnhängcndcn Z 298 kaum abrogircn wollen. Die Frage wird

sein, ob die Behörden dieselben mit Takt anwenden.

Der Abgeordnete von Horgcn hätte umgekehrt lieber klare Gesetzes-

vorschriftcn als Bestimmungen, bei denen der Lehrer dem Takt der

Behörden übergeben ist.

Nachdem indessen die anwesenden Mitglieder des Erziehungsrathes

übereinstimmend nachgewiesen, wie der fragliche Beschluß in vielen

Fällen ei» Schutz für den Lehrer gegen Zumuthungcn von

Seiten der Gemeinden sei, deren er sich sonst kaum erwehren könnte,

und wie der Beschluß wesentlich unter diesem Gesichtspunkte gefaßt

worden sei — wird der Antrag von beiden Berichterstattern

zurückgezogen.

5.

A n delsin gcn: Es wird der Wunsch ausgesprochen,
die durch die neue M ì lit ä r o r g a n i s a tio n dem

Lehrer zugesicherte Gleichstellung mit den

übrigen S ch w e i z e r b tt r g c r n möchte hinsichtlich
der militärischen Rechte n n d P fli ch tcn voll und
ganz durchgeführt werden.

Herr Erzichungsdirektor: Der Bundcsrath ist beauftragt,
außer den Nekrutcndicnsten die Lehrer zu keinen militärischen Leistungen

heranzuziehen. Das ist Bundesbcschlnß — sehr gegen unsere
Ansicht. Aber dieser Punkt ist nun einmal präjudizirt. Die Zürcher

Behörden werden denjenigen Lehren:, die im EinVerständniß
mit ihren Schnlbehördcn Offiziere werden wollen, keine

Schwierigkeiten machen. Aber nicht opportun ist es, den Grundsatz:

„Gleiche Rechte" auf die Spitze zu treiben. Denn die Kehrseite

wäre in mehr als Einer Richtung „Gleiche Pflichten", und das

würde bald einer großen Reaktion rnfen.
Der Wunsch wird fallen gelassen.

». Horgen: Es möchte dem Synodalbcricht, wie ehedem, der

Jahresbericht der Wittwen- und Waisen st if-
tung bcigcdruckt werden.
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Diesen formellen Pnnkt erledigt das Präsidium dnrch die

Mittheilung, der Bericht der Wittwen- und Waisenstiftung über das

Jahr 1874 habe dcim Druck der Shnodalvcrhaudlungcn 1874 nicht

präsent gelegen, jetzt aber erscheine er mit demjenigen von 1875.
I>. U st e r - P f ä f f i k o n : Es möchte der Erzichungsrath zu Handen

der Volksschnllchrcrschaft des KantonS einen schriftlichen Bericht
ausarbeiten lassen über die Verhältnisse der Lchrcrwittwen- und Waiscn-

stistung und über die Tragweite der letzthin stattgcfnudeuen Statnlen-

rcvisiou der Rcntcuanstalt.

Herr Erziehungödircltor : Acan hat sich schon in verschiedenen

Kommissionen mit der Wittwen- und Waiscnstiftnug und ihrer

Verbindung mit der Rcntcuanstalt beschäftigt, und man hat sich

überzeugt, daß jetzt Zurücktreten den Verlust eines großen aufgesammelten

Kapitals zur Folge hätte. Jetzt ist die Zeit der Leistungen

für die Anstalt gekommen; die Ncutcuaustalt allein hätte ein

Interesse, den Vertrag jetzt zu lösen. Ein Expcrtcr ncl lioe ist

nicht nöthig. Die Verhältnisse sind völlig liquid. Der Erziehnngs-

rath soll einen Bericht über die Verhältnisse geben und das Weitere

möge dann ihm überlassen werden.

Dieser Vorschlag wird, von Herrn Erzichungsrath Näf unterstützt,

von Herrn Professor Weilenmann illnstrirt und vom Präsidium

mit Dringlichkeit auf nächste Synode amcndirt, angenommen.

II.
I» Beantwortung des Wunsches des Kapitels U st c r der

Erzichungsrath möchte vier Gcsctzesvorlagcn zur Revision dcö

gegenwärtigen UnterrichtSgesetzcS ausarbeiten, gibt Herr Erzichnngsdirektor,

zunächst an die Forderung von Realgymnasien anknüpfend, eine

umfassende Darlegung seines, von ihm schon dem Erzichnngsrathe

vorgelegten und von diesem im Allgemeinen gebilligten Standpunktes in
der Frage einer Schnlgcsetzcsrevision, Die Hanptgcsichtspnnkte sind

folgende: Seit einiger Zeit ist ein allgemeines Schwanken der

Anschauungen über Zweck n n d O r g a n i s a t i o n d cr M i t t e l -
schulen eingetreten. Die Fragen gerathen erst jetzt recht in Fluß
und können gerade jetzt nicht gesctzgxbcrisch erledigt werden. Aber

wenn es auch möglich wäre, ans diesem Punkte voranzugehen —
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ist es praktisch, eine solche doch relativ untergeordnete Frage

isolirt zn behandeln und die Hauptfragen, die sich auf die

Erweiterung des Unterrichtes ans d c r V o l k s s ch u l -

st u f e beziehen, liegen zn lassen? Existirt nicht zwischen diesen

Fragen um der verschiedenen Interessen willen, die sie berühren, eine

innere Solidarität, die eine gemeinsame Erledigung erheischt? Nun
kann aber die Allta g s ch ulc gerade jetzt unmöglich

r c g n l i r t werden. Man würde dadurch dem in

Berathung befindlichen eidgenössischen F a b r i k g c setz vorgreifen

und dasselbe Präjudiziren. Das wäre aber sehr gefährlich und schließlich

doch zwecklos. Damit sind auch die übrigen von Ustcr

vorgebrachten Rcvisionspunkte erledigt. Sie sollen nur im Zusammenhang

behandelt werden, und die Jnkonvenienzcn der bisherigen

Zustände sind jedenfalls ungleich geringer als die Jnkonvcnienzen, die

cS hätte, hier überall einen Abschluß zn schaffen.

I.

Das Schnlkapitcl Zürich bringt einen vom Gcwcrbemnscum

ausgegangenen „Aufruf an alle Lehrer und Schulfreunde des Kantons

Zürich um Beiträge zn einer Sammlung von Schulschriftcn

für die permanente Schweizerische SchulanSstcllung" als Antrag an

die Prosynode zu Handen der Synode. Man beschließt, denselben

der Synode vorzulegen, und bestimmt als Referenten Herrn U tz i n g er
von Ncumünster.

K.

u. Die Interpellation von Büla ch: Sind die Lehrer verpflich¬
tet, t r o tz B n n d c s v c r f a s s n n g das bisherige
religiöse Lehrmittel für die Realschule v ollstän d i g

dnrchzunehmen? ist durch die zur Motion -L o gegebenen

Erklärungen erledigt.

si. Auf die Interpellation von U st e r : O b e s m i t d c n b c st c h e n -

den Gesetzen vereinbar wäre, daß wie dieBolks-
sch ullc h r er so auch die Fach-, resp. Religions-
lehrer in den unteren Schulbchörden nur
berathende Stimme hätten? erklärt Herr Erziehnngödircktor
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nicht eintreten zn können. Der Erziehnngsrath habe darüber noch

nicht Beschloß gesaßt. Die Sache könnte im Rekarswege an den

R e g i c r n n g S r a t h kommen und so ein Entscheid provozirt

werden. Einen solchen von hier aus zn präjndiziren, möchte nicht

angezeigt sein.

6) Daö Thema der diesjährigen Synodalpropos
i t i o n ist : „ Tic Nothwendigkeit der Einführung von Kindergärten

nach Fröbel und ihre zweckmäßige Organisation."
Proponent: Herr Scknndarlchrcr Nücgg in Nüti.

Ncflckicnt -. Herr Waiscnvater Alors in Wintcrthnr.

7) Betreffend die Prcisanfgabc ist noch kein Bericht

eingegangen; er wird aber auf die Synode vorliegen.

8) Jahresberichte sind dem Präsidium noch keine zugegangen;

auch diese werden ans oic Synode noch eingeholt werden.

ll) Die lctztjährige Synode in Horgcn hatte als Versammlungsort

H i n weil bezeichnet. Seither haben sich nach Mittheilung des Präsidiums

sachliche und persönliche Schwierigkeiten erhoben, weiche die Abhaltung

der Schulsynodc in Hinweil als unthnnlich erscheinen lassen. Herr
I)v. Weitstem schlägt deßhalb als Versammlungsort W c tz i k o n vor;
Herr Eschmann Wald. Letzterer läßt dann aber seinen Antrag fallen,

worauf W c tz i k on als Sitzungsort erklärt und die Sitzung ans Montag
den k l. September, Morgens 10 Uhr, in die dortige Kirche festgesetzt wird.

lO) An der Synode werden die Wahlen des Vor st a n d e s

und der betreffenden K o m m i s s o n c n vorgenommen werden, über welch'

letztere der Vorstand sich mit der Erzichnngsrathslanzlei verständigen wird.

Hicnach gestaltet sich die T r a k t a n d e n l i st e folgendermaßen:

1) Gesang; Gebet; Eröffnungsrede.

2) Mittheilung der Todtenlistc und Aufnahme neuer Mitglieder.

3) Synodalproposition über das Thema: „Die Nothwendigkeit der

Einführung von Kindergärten nach Fröbel und ihre zweckmäßige

Organisation."
Proponent: Herr Scknndarlchrcr Rilcgg in Nüti.

Neflcktcnt i Herr Waiscnvater Mors in Wintcrthnr.

4) Antrag der Prosynode i Die Synode unterstützt die Bestrebungen
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dcS GcwerbcmnscnmS Zürich behufs Gründung einer permanenten

Schulausstcllnng.

Referent: Herr Scknndarlchrcr Utzingcr in Nennittnstcr.

5) Bericht über die Verhandlungen der Prosynode durch den Aktuar.

6) Bericht betreffend die Bearbeitung der vom h. Erzichungsrath ge¬

stellten Prcisanfgabc.

7) Jahresberichte:

n. der h. Erziehnngsdircktion über den Znstand'des gesammtcn

Schulwesens;
I». der Scminardircktion über die Thätigkeit der Schulkapitcl;

e. über die Wittwen- und Waisenstiftnng pro 1874 und 1875;
cl. der Liedcrbnchkommission.

8) Wahl des Vorstandes der Schnlsynodc.

9) Bestimmung des nächsten Versammlungsortes.

10) Schlußgesang.

Nacht r a g : Beim Mittagessen erhält das Präsidium einen Brief
vom Herrn Gemcindspräsidenten von Hinweist der die zur Sprache gekommenen

Schwierigkeiten, die Schulsynode in Hinwcil abzuhalten, als

unbegründet widerlegt. Der Präsident theilt den Anwesenden dieses Schreiben mit;
darauf wird beschlossen, auf den am Morgen gefaßten Beschluß zurückzukommen,

und ein sti m m i g wird Hinwcil als Versammlungsort bestätigt.

Die wenigen nicht mehr anwesenden Mitglieder werden von diesem

nachträglichen Beschluß schriftlich in Kenntniß gesetzt.

Zürich, den 28. August 1876.

Der Aktuar:
Vügelin.

II. Protokoll der Synode.
Hinwcil, Montag den 11. September 1 8 7 6.

1) Die Sitzung wird eröffnet durch den Gesang: „Wer ist groß?",
das Gebet und die Eröffnungsrede des Präsidenten. (Beil. 1.1

2



2) Sodann wird dir Liste dcr seit letzter ordentlicher Synode

verstorbenen nnd dcr ncn in den Lehrerstand a n f g e n o m -

in c n e n Mitglied«: r verlesen. (Beilage II.) Mit warmen Worten

widmet der Präsident den erstem einen Nnchrnf, »nd zeigt er letztem die

hohe Bedeutung ihrer Aufgabe.

3) Nachdem noch die Mittheilung gemacht worden, cö habe dcr

h. Erziehnngsrath die HH. Erzichangödireklor Ziegler nnd Erziehnngsrath

'Näf zur heutigen Versammlung abgeordnet, folgt die

Synodalproposition des Herrn Setn » d a rlc h r e r
Rücgg in :>è ü t i und die

Reflexion des Herrn W a i s e nva t c r M o r f in
W i n t c r t h ur iibcr das Thema:

„Die Nothwendigkeit der Einführung v o u

Kindergärten nach Fröbcl nnd ihre zweck-
m ästige O r g a n i s a tio u",

welche beide Boten die Versammlung ans Antrag des Präsidiums in die

Syuodalvcrhandluugeu aufzunehmen beschlicstt. (Beilage III und IV.)
Zwischen beiden Voten bezeichnet der Präsident unter Bcistimmung

der Versammlung als St im m c nzähl er die

Herren G a ch n a n g in Wiedikon,

Hübe r in Obcrnster,

S chön c n b c r g cr in Untcrstrast,

H n g in Wintcrthnr.

Herr Erzichnngsrath ôè ä f ergänzt die beiden Voten durch einige

Erörterungen über die Frage: Welche Stellung hat die Lehrerschaft den

Kindergärten gegenüber einzunehmen? Welches ist die richtige Organisation
der Kindergärten?

Hicmit wird die Diskussion geschlossen. Del Präsident bringt noch

folgendes Telegramm zur Mittheilung:
An die

Schulsynode des Kantons Zürich in H i n w c i l.

Tit.
Unsern warmen Grnst nnd Glückswnnsch zu Ihren heutigen

Berathungen der Kindergartcnfragc. Ergreifen Sie die
Initiative im Sinne Ihrer Referenten!
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Die Freunde einer rationellen Kindererziehung, tausend Eltern, das

Baterland wird Ihnen dafür danken.

Im Namen der Kindergartcnfreundc in St. Gallen:
W c l l a u c r.

— und nun geht die Versammlung zur Beschlußfassung über die beiden

Thesen deö Referates.

These I:
„Die Kindergärten bilden einen sehr cmpfehlcnswcrthcn, intcgri-

rcndcu Theil der öffentlichen Kindererziehung und sind als solche

vom Staate moralisch und ökonomisch zu unterstützen"

wird ohne Widerspruch angenommen.

Bei These II:
„Der Staat gründet eine öder mehrere öffentliche Töchterschulen,

die sich zur Aufgabe stellen, der Sckündarschnlbildnug einen speziell

dem weiblichen Geschlechte passenden Abschluß zu geben und gleichzeitig

als eine Art Seminarien für Arbcitslchrcrinnen und

Kindergärtnerinnen zu dienen"

stellt Herr Dr. Weitstem, weil diese These in einer noch nicht gehörig

abgeklärten Sache zn weittragend sei, den Gegenantrag. Mit 86 gegen 59

Stimmen wird die These verworfen.

Bei dieser Abstimmung kommt das Sti m m recht der an -

a n wes c n d c n L c h r c r i n n c n zur Sprache. Der Präsident

beliebt der Versammlung, ihnen das Stimmrccht zn gestatten. Herr Erzich

nngsdircttor erklärt sich für diesen, eine freie Ueberzeugung bcschlagcndcn

Fall mit der Stimmgabc der Lehrerinnen einverstanden, verwahrt sich

aber dagegen, daß man Konsequenzen für die gesetzlich noch nicht geordnete

Stellung der Lehrerinneu ziehe und z. B. das Recht einer Mitwirkung bei

Wahlen staatlicher Behörden daraus folgere. Der Präsident erklärt sich mit
dieser Restriktion einverstanden.

I) Herr Sckundarlehrcr Utzi n g c r trägt das vom Kapitel

Züri ch eingebrachte, von der Proshnodc angenommene Gesuch um

Unke r st ütz n n g der permanenten S ch n l a u s st e l l u n g i n

Züri ch vor und beleuchtet es. Dasselbe wird ohne Diskussion

angenommen.

5) Der Bericht über die Verhandlungen der P r o s y n o d c,
der nunmehr durch das Aktnariat zn erstatten wäre, wird auf Antrag von
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Herrn Erzichnngsrath Räf, da das Protokoll in exte»«« zum Abdruck

ko»mit, unterlassen.

<i) Bericht des Erzichnngsrathes über die eingegangenen Bearbeitungen

der Prcisanfgabe:

„Inwiefern ist bei Ablauf des Vertrages zwischen dein Staate

und der Vcrlagshandlung Orcll, Füßli V die. eine sachliche Revision

des Lesebuches für die Realschule angezeigt und wie wäre

dieselbe vorzunehmen, damit das Buch auch als Grundlage für den

Religionsunterricht dienen könnte?"

Es sind zwei Arbeiten eingegangen.

Gestützt ans eine eingehende niatcncllc und formelle Prüfung derselben

ertheilt der Erziehungsrath der ersten, versehen mit dein Motto: „Gott im

hehren Vaterland", einen Preis von Fr. 15>0.

Der zweiten mit dem Motto: „Alle schönen und großen Errungenschaften

verdanken wir der Erforschung der Naturkräftc und der vernünf-

„tigcn Verwendung derselben" einen Preis von Fr. 80.
Bei Eröffnung der verschlossenen Zettel ergibt sich folgendes Resultat:

1. Sollte dieser Arbeit ein Preis zuerkannt werden, so bittet der Ver¬

fasser, der ungenannt bleiben möchte, die eine Hälfte davon an die

Schwester des ehemaligen Kollegen H. Rücgg in Enge, die andere

an die Zürcherische Lehrer-, Alters-, Wittwen- und Waiscnkasse

verabfolgen zu wollen."

2. Johannes Hnbcr, Lehrer in Mittclbcrg-Schönenbcrg,
welchem das Präsidium den zuerkannten Preis mit beglückwünschender An

spräche übergibt.

7) Die Jahresberichte:
n. der h. Erzichnngsdirektion über den Znstand des gesaminten Schul¬

wesens,

>>. der Sciuiuardircktion über die Thätigkeit der Schulkapitel,

o. über die Wittwen- und Waiscnstiftnng pro 1874 und 1875»,

«I. der Licdcrbuchkounnission,

werden als Beilagen dem Shnodalbcricht bcigcdruckt werden. (Beilage V,
VI, VII und VIII.)

8) Wahl des Vorstandes für 1877 und 1878.

Zum Präsidenten wird gewählt der bisherige Vizepräsi¬

dent Herr I0r. Wett st ein.
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Zum Vizepräsidenten der bisherige Aktuar Herr Prof.
S, Vögcliu.jrm.

Zum A ktu ar Here Sekundarlchrcr Brünne r in Zürich

(mit 8V von 134 Stimmen).

9) Als Versammlungsort für die nächste ordentliche Synode wird

im zweiten Skrntininm W i n ter t h ur bezeichnet.

10) Tie Versammlung wird geschlossen durch Absingung des Liedes:

„T mein Heimatland".

Zürich, den 11. September 1876.

Der Aktuar:
Vögelin.
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